


Mag. Kathrin Pscheidl (I.) zusammen mit KR
Dr. Dieter Pscheidl und Elfriede Pscheidl

I SCHADEN-BUSINESS

25 Rüdiger Burg, stv. Hauptabteilungsleiter Sacht
HUK-Schaden DEVK, Bernd Wirtz (Dekra
Claims Services Deutschland) und DEVK Ab­
teilungsdirektor Kraft-Schaden Axel Przybilla

26 und 27: Ausrichter des 47. Verkehrsge­
richtstages 2009 in Goslar: Friedrich Denker,
der präsident des Verkehrsgerichtstages, und
Präsident der Deutschen Akademie für
Verkehrswissenschaft Kay Nehm bei der
Eröffnungspressekonferenenz.

ERGEBNISSE DER ARBEITSKREISE

AVUS GROUP - MITARBEITER ALS ERFOLGSFAKTOR

Seit nunmehr 40 Jahren lädt die AVUS Group,
spezialisiert auf internationale Schadensregulie­
rungen, zum "Harzer Büffet" ein. Mehr als 100 Per­
sönlichkeiten aus der deutschen und internationa­
len Versicherungswirtschaft, Anwälte, Wissen­
schaftler und Verkehrs- und Versicherungsfach­
leute waren zum Empfang gekommen, den KR
Dr. Dieter Pscheidl, Präsident der AVUS Group,
eröffnete. Der diesjährige Deutsche Verkehrsge­
richtstag war für die AVUS Group von besonderer
Bedeutung, da im AK I die "Grenzüberschreitende
Unfall regulierung in der EU" diskutiert wurde.
Dr. Pscheidl betonte, wie wichtig die finanzielle
und organisatorische Unabhängigkeit eines Unter-
nehmens einerseits und das wechselseitige Vertrauen andererseits sei - insbesondere in Zeiten der
Finanz- und Wirtschaftskrise, die letztendlich auch eine Vertrauenskrise sei."Diese Faktoren gewähr­
leisten in Verbindung mit ständiger Qualitätssicherung durch permanente Fortbildung der Mitarbei­
ter auch in turbulenten Zeiten Stabilität", sagte der AVUS-Präsident. Gerade für ein Unternehmen, das
Dienstleistungen auf höchstem fachlichen Niveau in einem internationalen Kontext - von Nordafrika
bis Skandinavien, von Großbritannien bis Russland - erbringe, sei der "Mitarbeiter als Mensch einer
der zentralen Erfolgsfaktoren". Menschliche Qualitäten und Fähigkeiten seien gerade in einer sich
stark wandelnden Versicherungslandschaft, die von Kostendruck, Outsourcing und komplexen Leis­
tungspaketen geprägt ist, von immer größerer Bedeutung, betonte Dr. Pscheidl. Um dieser noch
mehr Gewicht zu verleihen, hielt Mag. Kathrin Pscheidl, Geschäftsführerin der AVUS Italia und der zur
AVUS Group gehörenden Firma Botham, einen Vortrag zum Thema"Erfolg durch Work-Life-Balance".
Die erfahrene Juristin und diplomierte Wellnesstrainerin stellte verschiedene Wege vor, die es gerade
auch gestressten Führungskräften ermöglichen, einen Ausgleich zum Berufsleben durch körperliche
und geistige Fitness zu finden.

AK VI- Befristung der Fahrerlaubnis

Bei der grundsätzlichen Befristung des Führer­
scheins haben sich die Experten auf 15 Jahre
geeinigt. Damit schöpft der AK VI den vorgege­
benen Rahmen voll aus. Ab 2013 schreibt die
Dritte Führerscheinrichtlinie der EU-Mitgliedstaa­
ten vor, den Führerschein auf zehn bis maximal
15 Jahre zu befristen. Wenn dieser dann erneuert
wird, sprachen sich die Verkehrsrechtier überein­
stimmend dagegen aus, die körperliche und geis­
tige Tauglichkeit von Pkw- oder Motorradfahrern
zu überprüfen, denn es sei empirisch nicht erwie­
sen, dass mit einer Überprüfung Unfälle vermie­
den werden können. Genauso wenig sollten sich
ältere Verkehrsteilnehmer einer Überprüfung
unterziehen müssen, weil es keinen direkten Zu­
sammenhang zwischen zunehmendem Alter, ge­
sundheitsbedingter Leistungseinschränkung und
Unfallhäufigkeit gebe. Sollten im Einzelfall Be­
denken gegen die uneingeschränkte Eignung be­
stehen und auch schwerwiegende Beeinträchti­
gungen der Leistungsfähigkeit diagnostiziert
sein, solle geprüft werden, ob eine"bedingte Eig­
nung" vorliegt. Hier komme in Frage, Auflagen zu
erteilen oder Fahren nur bei Tageslicht oder im
Umkreis der Wohnung zu erlauben. Ältere Fahrer
erhielten den Tipp, sich körperlich und geistig fit
zu halten, die Fahrfertigkeiten zu trainieren und
ihr Verkehrswissen aufzufrischen. Außerdem wies
der Arbeitskreis darauf hin, dass die Ärzte Verant­
wortung bezüglich der Aufklärung und Beratung
von Autofahrern haben.

30 AUTO HAUS

AK VII- Probleme mit den Punkten

Nach Ansicht der Experten ist es dringend erfor­
derlich, die Vorschriften des bestehenden Punkte­
systems zu vereinfachen. Demnach sollen die Til­
gungshemmung und die Überliegefrist entfallen
und gleichzeitig die Tilgungsfristen und die
Punkteschwelle überprüft werden. Zudem erach­
ten sie es für sinnvoll, dass wie schon für die Ent­
ziehung der Fahrerlaubnis auch für den Verzicht
die Punkte gelöscht werden. Darüber hinaus soll
das Kraftfahrt-Bundesamt über jede weitere Ein­
tragung unterrichtet werden, wenn die Punkte­
schwelle (derzeit 8 Punkte) erreicht ist. Nach Wil­
len des AK VII soll der Betreffende bereits bei Mit­
teilung von Entscheidungen, die zu Eintragungen
im Verkehrszentralregister (VZR) führen, die
Punktebewertung für die Zuwiderhandlung er­
fahren. Außerdem sprachen sich die Experten
dafür aus, dass die Punkte getilgt werden, auch
wenn bereits vorgesehen war, die Fahrerlaubnis
wegen Nichtteilnahme an einem Aufbauseminar
zu entziehen. Sobald das VZR vollständig auto­
matisiert ist, wünschen sich die Experten, dass
Rechtsanwälte künftig auch auf die Daten ihrer
Mandanten zugreifen können. Die Verkehrsrecht­
Ier sprachen sich dafür aus, die Regelungen über
Aufbauseminare und ihr Verhältnis zueinander zu
überprüfen (§ 2a und 4 StVG). Außerdem sollten
im Hinblick auf die Verkehrssicherheit die Wir­
kungen der Maßnahmen nach § 4 StVG evaluiert
werden - und zwar unabhängig von den übrigen
Vorschlägen.

AK VIII- Schifffahrt

Gemäß des 5eearbeitsübereinkommen 2006 soll­
ten insbesondere Unterkunft, Verpflegung und
Freizeiteinrichtung ebenso wie Gesundheitsschutz
und soziale Verträglichkeit Mindestanforderungen
erfüllen. Auch eine unangemessene Einschrän­
kung des Landganges sei wenig förderlich. Der AK
VIII bewertet die Regelung als"einen wichtigen
Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit des Seever­
kehrs". Aufgrund dessen sei eine zügige Ratifizie­
rung in Deutschland bis spätestens 2010 erstre­
benswert. Im Rahmen der dafür notwendigen An­
passungen innerstaatlicherVorschriften sollten be­
stehende Verwaltungsverfahren entbürokratisiert
und verschlankt werden. Zudem könne so das teil­
weise veraltete Seemannsgesetz von 1957 durch
ein modernes Seearbeitsgesetz abgelöst werden.
Außerdem sei ein konsequentes Beschwerdema­
nagement für die Seeleute von hoher Bedeutung.
Die Experten betonen die Notwendigkeit von Kon­
troll- und Untersuchungsmaßnahmen im Rahmen
des Übereinkommens sowohl der Flaggen- als
auch der Hafenstaaten. Für Deutschland würden
sich Synergieeffekte ergeben, wenn besagte Auf­
gaben mit den bereits wahrgenommenen Schiff­
sicherheitsaufgaben sowie mit der Hafenstaat­
kontrolle verzahnt würden. So ließen sich Mehr­
fachkontrollen vermeiden.
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